
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

Baugebiet „Sommerwiese“  
Gemeinde Weitersweiler 
 
Kaufpreis: bis 800 m²  100,00 €/m² 
                   ab 801 m²     95,00 €/m²  

Auszugsweise einige wichtige Festsetzungen zum Beba uungsplan 
„Sommerwiese“ 

der Ortsgemeinde Weitersweiler 
 
der Bebauungsplan kann jederzeit vollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim eingesehen werden 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung     Allgemeines Wohngebiet (Bereich A) 

Mischgebiet (Bereiche B und C) 
 
2. Maß der baulichen Nutzung - Gebäudehöhen (Wandhö hen) und Zahl der Wohnungen   

Bereich A und A 1  Grundflächenzahl (GRZ) 0,25 
 Geschoßflächenzahl (GFZ) 0,6 
 
Bereiche B und C   Grundflächenzahl (GRZ) 0,3 
 Geschoßflächenzahl (GFZ) 0,6 
 
Bezugspunkt der Traufhöhe ist OK Straße und der Schnittpunkt der Außenwand mit OK Dachhaut. 
Die Traufhöhe ist auf Mitte des geplanten Gebäudes bezogen. 
 
Die Traufhöhe an der Straße für den Bereich A  beträgt 4,30 m. 
Bei abfallendem Geblände, zur Straße gesehen, ist die Traufhöhe auf das anstehende Gelände bezogen und darf  
das Maß von 6,80 m nicht überschreiten. 
 
Die Traufhöhe der Gebäude beträgt zur Straßenseite bzw. bergseitig für den Bereich A 1  3,25 m. Bei abfallendem  
Gelände, zur Straße gesehen, ist die Traufhöhe auf das anstehende Gelände bezogen und darf das Maß von 6,50 m  
nicht überschreiten. 
 
Für die Bereiche B und C  beträgt die Traufhöhe max. 6,25 m. 
 
Je Grundstück und Wohngebäude sind max. nur bis zu 2 Wohnungen zulässig. 
 

3. Dächer  
Wohngebäude (Bereich A  – nur Wohnhäuser) Satteldach, Walmdach mind. 38 ° 
Wohngebäude (Bereich A 1  – offene Bauweise, nur Einzelhäuser) Satteldach, Walmdach max. 38 ° 
Wohngebäude (Bereich B  – nur Einzelhäuser und Doppelhäuser) Satteldach, Walmdach max. 38 ° 
Wohngebäude (Bereich C  – offene Bauweise) Satteldach, Walmdach mind. 15 ° 
Garagen und Nebengebäude wie beim Hauptgebäude 
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind nur in dem Plangebiet A  zulässig. Die Gauben sind als Einzelgauben anzuordnen, mit einer max. Breite  
von 1,50 m. Die Summe der Gauben darf 2/3 der Trauflänge nicht überschreiten und die Traufe nicht unterbrechen. Der Abstand von den  
Ortgängen beträgt mind. 1 m. 
 



  
So finden Sie unsere Baugebiete!!! 

                                                                                        
                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen gerne zur Verfügung 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim 
    Freiherr-vom-Stein-Straße 1 – 3 
    67307 Göllheim 
 
     

 
 
Ansprechpartner:  
 
Herr Zelt  Tel.: 06351 / 4909-10,  e-mail: zelt@goellheim.de 
Frau Leidinger Tel.: 06351 / 4909-42, e-mail: leidinger@goellheim.de 
Frau Held  Tel.: 06351 / 4909-22, e-mail: held@goellheim.de 
 
oder 
 
E - Mail an: bauplaetze@goellheim.de 

  

Baugebiet 
Sommerwiese 

 
Die Gebäude einschließlich den Nebengebäuden sind in rotem Farbton einzudecken. 

Die Wohngebäude sind mit einem Dachüberstand von 75 cm vorgeschrieben. Der Dachüberstand für Nebengebäude (Garagen) unterliegt nicht 
dieser Vorgabe. 
 
Die Gebäude sind zu verputzen, mit heller oder abgetönter Farbgebung. Ausnahmsweise können Klinkerverblendungen und Holzhäuser 
zugelassen werden. 
 
 

4. Einfriedungen  
 

Die straßenseitige Einfriedung ist 2,00 m zurückzunehmen. Die Einfriedung darf maximal in einer Höhe von 1,00 m errichtet werden,                                
feste Sockel maximal 0,40 m hoch. Einfriedungen an Wirtschaftswegen sind um 0,5 m zurückzusetzen. 

 

5. Garagen / Stellplätze 
 
Grundsätzlich sind diese Anlagen innerhalb der überbaubaren Fläche gem. Standortvorgabe anzuordnen. Die Firstrichtung der Garagen ist 
verbindlich. Die Dachneigung ist dem Hauptgebäude anzupassen. 

 
In den Bereichn B und C ist der Garagenstandort innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen freigestellt. 

 


